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§ 72 VwGG
 VwGG - Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Die Schriftsätze können auch im Weg des nach diesem Unterabschnitt eingerichteten elektronischen

Rechtsverkehrs wirksam eingebracht werden. Anstelle schriftlicher Ausfertigungen der Erledigungen sowie

anstelle von Gleichschriften von Eingaben, die elektronisch eingebracht worden sind, kann der

Verwaltungsgerichtshof die darin enthaltenen Daten im Weg des elektronischen Rechtsverkehrs übermitteln.

2. (2)Ist die Zustellung im elektronischen Rechtsverkehr nach den folgenden Bestimmungen nicht möglich, kann sie

auch über elektronische Zustelldienste nach den Bestimmungen des 3. Abschnittes des Zustellgesetzes – ZustG,

BGBl. Nr. 200/1982, erfolgen.
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